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§ 4 T-LP Strafbestimmung
 T-LP - Landes-Polizeigesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.04.2025

1. (1)Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt (§ 1), insbesondere einer Verordnung nach § 2,

zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht nach einer anderen Rechtsvorschrift strafbar ist, eine

Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.000,- Euro zu bestrafen.

2. (2)Bei Vorliegen von erschwerenden Umständen kann der Verfall der zur Begehung der Tat verwendeten

Gegenstände ausgesprochen werden, wenn diese Gegenstände dem Täter oder einem Mitschuldigen gehören.
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